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Das Infotelefon Organspende informiert

Organspende – 

eine Entscheidung zu Lebzeiten

bei einem Verstorbenen zustimmen.

Viele sind dabei nicht sicher, mit

welcher Entscheidung sie dem Wil-

len des Verstorbenen entsprechen.

„Deshalb ist es wichtig, dass jeder

Mensch eine Entscheidung zu Leb-

zeiten trifft, diese in einem Organ-

spendeausweis dokumentiert und

mit den Angehörigen oder einer Ver-

trauensperson darüber spricht“, so

Susan Urbahn, Projektleiterin des In-

fotelefons Organspende, einer ge-

meinsamen Einrichtung der Bun-

deszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung (BZgA) und der Deutschen

Stiftung Organtransplantation (DSO).

Es reicht, einen Organspende-

ausweis auszufüllen und bei sich zu

tragen. Eine Registrierung bei einer

In Deutschland herrscht ein Mangel

an Spenderorganen: Derzeit war-

ten rund 12 000 schwer kranke

Menschen auf ein Organ wie bei-

spielsweise eine Niere, Leber oder

ein Herz. Obwohl viele Menschen ei-

ner Organspende positiv gegenüber-

stehen, halten nur wenige ihre Ent-

scheidung schriftlich in einem Or-

ganspendeausweis fest. 

Liegt kein Organspendeausweis

vor, müssen die Angehörigen ent-

scheiden, ob sie der Organentnahme

offiziellen Einrichtung ist nicht not-

wendig. Was viele nicht wissen:

Man kann sich darin nicht nur für,

sondern auch gegen eine Spende

entscheiden. Außerdem lässt sich in

dem Ausweis festhalten, welche Or-

gane und Gewebe man spenden

möchte. 

08 00/9 04 04 00 ist die Rufnum-

mer des Infotelefons Organspende.

Zusätzlich können Interessierte über

die E-Mail-Adresse infotelefon@

dso.de Fragen stellen und kostenlose

Informationsbroschüren und Or-

ganspendeausweise bestellen. Wei-

tere Informationen erhalten Sie un-

ter www.organspende-kampagne.

de und www.dso.de. Claudia Hagel, 
DSO, für den AKTX-Pflege e.V.

1. Gibt es eine Altersgrenze für die Organspende?
Für die Organspende gibt es keine feststehende Al-
tersgrenze. Entscheidend ist der Zustand der Organe.
Dieser hängt jedoch nur bedingt vom kalendarischen
Alter ab. Über die Frage, ob ein Organ transplantiert
werden kann, entscheiden medizinische Tests nach
dem Tode – und letztlich der Arzt, der die Organe
transplantiert. Gehörknöchelchen und Augenhorn-
haut können völlig unabhängig vom Alter transplan-
tiert werden.

2. Welche (Vor-)Erkrankungen schließen eine
Organspende aus?
Eine Organentnahme wird grundsätzlich ausgeschlos-
sen, wenn beim Verstorbenen eine akute Krebser-
krankung sowie ein positiver HIV-Befund vorliegen.
Bei allen anderen Erkrankungen entscheiden die Ärzte
nach den vorliegenden Befunden, ob Organe für eine
Entnahme in Frage kommen.

3. Muss oder kann ich mich als Organspender
registrieren lassen?
Eine Registrierung von Daten im Zusammenhang mit
der Bereitschaft zur Organspende findet nicht statt.
Es existiert in Deutschland auch kein Widerspruchsre-

Die zehn häufigsten Fragen rund um die Organspende

gister (Eintragung der Ablehnung). Deshalb ist es
wichtig, die eigene Entscheidung auf einem Organ-
spendeausweis festzuhalten und mit der Familie da-
rüber zu sprechen. Genauso wenig ist es notwendig,
sich ärztlich untersuchen zu lassen, bevor man sich
zur Organspende bereit erklärt. Die medizinische Eig-
nung der Organe für eine Transplantation wird ge-
prüft, nachdem der Tod festgestellt worden ist. 

4. Genügt der Organspendeausweis als Rechtsgrund-
lage für eine Organentnahme? Werden die An-
gehörigen trotz Organspendeausweis um ihre Zu-
stimmung gebeten?
Ist das Einverständnis des Verstorbenen dokumen-
tiert, so ist eine Organentnahme rechtlich zulässig.
Der Wille des Verstorbenen hat Vorrang. Liegt ein Or-
ganspendeausweis vor, werden die Angehörigen also
nicht um eine Entscheidung zur Organspende gebe-
ten, sie müssen jedoch darüber informiert werden.

5. Unter welchen Bedingungen ist eine Lebend-
spende möglich?
Die Bedingungen für die Lebendspende regelt das
Transplantationsgesetz. Dabei räumt der Gesetzgeber
der Organspende nach dem Tode grundsätzlich Vor-
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rang vor der Lebendspende ein. In Deutschland ist
eine Organspende zu Lebzeiten nur unter Verwandten
ersten oder zweiten Grades, unter Ehepartnern, Ver-
lobten und unter Menschen möglich, die sich in be-
sonderer persönlicher Verbundenheit nahe stehen.
Eine unabhängige Gutachterkommission prüft, ob die
Spende freiwillig und ohne finanzielle Interessen ge-
schieht. Es muss außerdem sicher gestellt sein, dass
für den Empfänger zum Zeitpunkt der geplanten
Übertragung kein Organ aus einer postmortalen Or-
ganspende zur Verfügung steht. Spender und Emp-
fänger müssen sich zur ärztlichen Nachbetreuung be-
reit erklären. 

6. Welche Voraussetzungen müssen für eine post-
mortale Organspende erfüllt sein?
Bevor Organe für eine Transplantation entnommen
werden können, müssen zwei grundlegende Voraus-
setzungen erfüllt sein: Zum einen muß der Tod des
Spenders nach den Richtlinien der Bundesärztekam-
mer festgestellt worden sein (Hirntod-Diagnostik).
Zum anderen muss für die Entnahme eine Einwilli-
gung vorliegen, entweder in Form einer schriftlichen
Einverständniserklärung des Verstorbenen (Organ-
spendeausweis) oder indem die Angehörigen im
Sinne des Verstorbenen einer Entnahme zustimmen.

7. Ich habe bereits einen Organspendeausweis. Wird
auf einer Intensivstation trotzdem alles medizi-
nisch Mögliche für mich getan, wenn ich lebensbe-
drohlich erkranke? 
Ziel aller medizinischen Maßnahmen im Falle eines
Unfalls oder einer schweren Erkrankung ist es, das
Leben des Patienten zu retten. Die Bemühungen der
Notärzte, Rettungsteams und der Intensivmediziner
sind allein auf dieses Ziel ausgerichtet. Manchmal
kommt die ärztliche Hilfe zu spät, Krankheit oder Un-
fallfolgen sind zu weit fortgeschritten, der Patient
kann nicht mehr gerettet werden. 
Bei einer kleinen Gruppe von Patienten stellt sich die
Frage einer Organspende: Die Durchblutung und die
Funktionen ihres Gehirns sind aus verschiedenen Ur-
sachen vollständig ausgefallen; Kreislauf und Atmung
werden künstlich durch Beatmung und Medikamente
aufrecht erhalten. Erst wenn der Tod durch vollständi-
ges irreversibles Hirnversagen (Hirntod) festgestellt
worden ist, wird jedoch die Frage der Organspende
erörtert. Die Intensivmediziner haben mit Organent-
nahme und Transplantation nichts zu tun. 

8. Ich bin noch nicht volljährig. Kann ich trotzdem ei-
nen eigenen Organspendeausweis ausfüllen?
Minderjährige können ab dem 16. Lebensjahr ihre Be-

reitschaft zur Organspende auf einem Ausweis doku-
mentieren. Der Widerspruch kann bereits ab dem 14.
Lebensjahr erklärt werden. Den Organspendeausweis
gibt es unter anderem beim Infotelefon Organspende
unter der kostenlosen Rufnummer 08 00/9 04 04 00. 

9. Kann die Familie den Verstorbenen nach der
Organentnahme nochmals sehen?
Die Familie kann in der von ihr gewünschten Weise
Abschied von dem Verstorbenen nehmen. Nach der
Entnahmeoperation wird die Operationswunde mit
der gebührenden Sorgfalt verschlossen. Der Leichnam
kann aufgebahrt werden und die Bestattung wie ge-
wünscht stattfinden. 

10. Welche Regelungen gelten im europäischen Aus-
land?
Die Organspende ist in den verschiedenen europäi-
schen Staaten unterschiedlich geregelt – entweder
über die Zustimmungs- oder die Widerspruchsrege-
lung. In Deutschland, wie beispielsweise auch in
Dänemark, Griechenland und Großbritannien, gilt die
erweiterte Zustimmungslösung. Das bedeutet, dass
jeder Einzelne für sich entscheidet, ob er nach seinem
Tod Organe spenden möchte. Der persönliche Wille
wird in jedem Fall akzeptiert. Für den Fall, dass keine
Entscheidung bekannt ist, entscheiden die Angehöri-
gen nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbe-
nen. 
In anderen Ländern, wie beispielsweise Österreich,
Italien, Spanien und Slowenien, gilt die Widerspruchs-
lösung. Hier wird erwartet, dass jeder, der eine
Organspende für sich ablehnt, zu Lebzeiten seinen
Widerspruch dokumentiert. Ist dies nicht geschehen,
kann nach Feststellung des Todes eine Organent-
nahme durchgeführt werden. 
Wie die Organspende auch geregelt ist: Um sicherzu-
stellen, dass der eigene Wille berücksichtigt wird, ist
es sinnvoll, seine persönliche Entscheidung in einem
Organspendeausweis zu dokumentieren und den An-
gehörigen mitzuteilen. Damit die eigene Entschei-
dung auch im fremdsprachigen Ausland verstanden
und beachtet wird, empfiehlt es sich, ein übersetztes
Beiblatt zum Organspendeausweis in neun Sprachen
mitzuführen. Es kann in Bulgarisch, Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Spa-
nisch und Ungarisch von den Homepages der DSO
oder der BzgA herunter geladen werden (s.u.). Dort
ist auch ein Organspendeausweis in Türkisch zu fin-
den. Eine Übersicht über die geltenden Regelungen in
den verschiedenen europäischen Ländern sowie wei-
tere Informationen zur Organspende finden Sie unter
www.dso.de und www.bzga.de.


